
Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Eigentümer und Bewohner der  Liegenschaft in unmittelbarer Nähe erhebe ich formel Einspruch 

innerhalb der offenen Frist gegen das geplante Aufstellen von Windkraftanlagen in der Nähe meines 

Wohnhauses. 

 

Begründung: 

1. Unzumutbare Lärmbelastung: 

Die geplanten Windräder befinden sich ca. 3 Kilometer Luftlinie von meinen Wohnhaus entfernt. 

Es ist mit einer erheblichen Lärmbelastung zu rechnen, die meine Lebensqualität und Gesundheit 

(Schlafstörungen) massiv beeinträchtigt.  

 

2. Optische Bedrängung und Schlagschatten: 

Durch die enorme Höhe der Anlagen droht eine unzumutbare optische Bedrängung. Zudem führt der 

periodische Schlagschatten zu einer unerträglichen Belastung in meinen Wohnräumen.   

 

3. Wertverlust des Eigentums: 

Die Errichtung dieser Industrieanlagen in unmittelbarer Nähe führt zu einer drastischen 

Wertminderung meiner Immobilie, was einen unzulässigen Eingriff in mein Eigentumsrecht darstellt.  

Ich fordere die Behörde auf, ein umfassendes medizinisches  und schalltechnisches Gutachten 

einzuholen und das Vorhaben in dieser Form abzulehnen. 

Ich beantrage die Zuerkennung der Parteistellung im gesamten Verfahren sowie die Zustellung aller 

Bescheide.  

Mit freundlichen Grüßen  

Huber Günter  

 


